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Zukunft. Bildung. Kultur 

Zl. 12.971126-Ill/A/3a/98 

Bundesministerium fur 
Wissenschaft und Verkehr 
Minoritenplatz 5 
1014 WIEN 

Bundesgesetz, mit dem das Studienförderungs-
gesetz 1992 geändert wird; Stellungnahme des BMUK 
Zu Zl. 68. 159/37-I1D/7/98 

BUNDESMIl"ISTERIUM 
FÜR UNTERRICHT 
UND KUL ITRELLE 
ANGELEGEl"HEITEN 

Minoritenplatz 5 
A-1014 Wien 

Tel. +43-11531 20-0 
Fax + 43-1/531 20-

Sachbearbeiter: 
Mag. H. HOLUBETZ 
Tel.: 53120-3122 
Fax: 53120-2310 

Das Bundesministerium fur Unterricht und kulturelle Angelegenheiten nimmt zum Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Studienförderungsgesetz 1992 geändert wird, wie folgt Stellung: 

Gegen den vorliegenden Entwurf bestehen grundsätzlich keine Bedenken. 

Es wird angeregt, dem § 23 des Studienförderungsgesetzes 1992 folgenden Abs. 5 anzufugen: 

"(5) Sofern die im Lehrplan vorgesehenen Pflichtveranstaltungen das in den vorstehenden Absät

zen vorgesehene Mindestausmaß nicht erreichen, kann der Nachweis des günstigen Studienerfolges 

auch durch den Nachweis über die erfolgreiche Absolvierung eines im betreffenden Semester vorge

schriebenen Berufspraktikums erbracht werden. In diesem Fall entsprechen funf Wochen einer er

folgreich absolvierten Berufspraxis einer Wochenstunde aus einem Pflichtgegenstand." 

Begriindung: 

Die vorgeschlagene Regelung soll im Bereich sämtlicher vom Studienförderungsgesetz 1992 umfass

ten Akademien eine flexiblere Gestaltung des Stundenplanes (Akademieautonomer Studienplan) er

möglichen. Derzeit stellen die Lehrpläne bzw. die schulautonomen Lehrplanbestimmungen weitge

hend auf § 23 des Studienförderungsgesetzes 1992 ab bzw. haben akademieautonome Stundenauf

teilungen auf die einzelnen Semester auf die genannten Bestimmungen Bedacht zu nehmen. Dies be

trifft insbesondere die Akademien fur Sozialarbeit, wo die Gesamtstunden autonom auf die einzelnen 

Semester aufzuteilen sind und infolge der Bedachtnahme auf die Bestimmungen des Studienförde

rungsgesetzes 1992 pädagogische Erwägungen bei der Stundenplangestaltung (bei der Zuordnung 

der Praktika) in den Hintergrund treten müssen. Im Bereich der Berufspädagogischen Akademie 

kann ein geringer Teil der Studierenden (Studierende mit einschlägigen Vorkenntnissen in den Lehr-
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amtsausbildungen fur den ernährungswirtsc aftlichen und den haushaltsökonomischen Fachunterricht 

sowie fur Textverarbeitung) auf Grund des erordneten Lehrplanes den in § 23 Abs. 2 Z 3 genannten 

Nachweis nicht erbringen. 

Kosten: 

Mehrkosten durch die vorgeschlagene Re elung können nur im Bereich der Berufspädagogischen 

Akademie entstehen, da an den übrigen de Geltungsbereich des Studienförderungsgesetzes unter

liegenden Akademien bereits derzeit - we auch in pädagogisch nicht immer zufriedenstelIender 

Weise - den Anforderungen des § 23 leg. ci . entsprochen wird. 

Im Bereich der Berufspädagogischen Aka mien waren in den Studienjahren 1996/97 und 1997/98 

in den in Frage kommenden Lehramtsaus ildungen (ernährungswirtschaftlicher und haushaltsöko

nomischer Fachunterricht sowie Textverar eitung) durchschnittlich 28 Studierende an vier Standor

ten grundsätzlich anspruchsberechtigt. Die vorgeschlagene Regelung des neuen Abs. 5 würde fur 

diese Studierenden den Anspruch auf Stud enbeihilfe auch fur das 3. und 4. Semester ermöglichen, 

wo der Nachweis des günstigen Studienern 1ges durch die Vorlage von Zeugnissen des 2. Semesters 

zu erbringen ist. 
I 

i 
Zu § 62 Abs. 1 Z 1 wird folgende Formu,erung vorgeschlagen: 

• "1. zur Anerkennung von hervorragenden! Leistungen, die von Studierenden innerhalb der letzten 

zwei Semester des Studiums erbracht wurd�n und" 

Begründung: 

Das Abstellen auf die letzten beiden Seme ter des Studiums ist gegenüber den Studien an den Uni

versitäten damit begründet, dass die Lehra tsausbildung keine Diplomprüfung am Ende der Studien

abschnitte bzw. am Ende des Studiums v rsieht. Das Abstellen auf einen längeren Zeitraum (von 

zwei Semestern) am Ende des Studiums t ägt der Ausbildung eher Rechnung und ermöglicht eine 

Honorierung besonderer Leistungen nicht rst zu einem Zeitpunkt, in dem der Großteil der Absol

venten unmittelbar vor dem Eintritt in das erufsleben stehen. 

Kosten: 

Die vorgeschlagene Änderung des § 62 Ab�. 1 Z 1 bedingt keine Mehrkosten. 

I 

Weiters wird bemerkt, dass bei den Universitäten der Künste die letzte Änderung des Universitäts

Studiengesetzes eine Herabsetzung der D�uer des Instrumentalstudiums von 16 auf 12 Semester 

gebracht hat. Die Festlegung der Dauer d�s Studiums an Konservatorien obliegt im Rahmen der 

Privatschulfreiheit dem Schulerhalter. Das IBundesministerium fur Unterricht und kulturelle Angele

genheiten sieht keine Möglichkeit, gegen �en Willen insbesondere der Länder, die ein Konservato

rium fuhren, eine (einheitliche) Obergrenz� der Studiendauer einzufuhren. Um hinsichtlich der Stu-
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dienförderung eine Gleichbehandlung von Studierenden an Universitäten der Künste und an Konser

vatorien zu gewährleisten, wäre daher nach Auffassung des Bundesministeriums fur Unterricht .und 

kulturelle Angelegenheiten im Studienförde-rungsgesetz - etwa durch Einfuhrung einer Obergrenze 

( 1 2  Semester), bis zu der Studierende an Konservatorien gefördert werden - Vorsorge zu treffen. 

Weiters geht das Bundesministerium fur Unterricht und kulturelle Angelegenheiten bei der Wendung 

"keine andere gleichwertige Ausbildung abgeschlossen hat" im § 52b Abs. 2 Z 2 des Entwurfes da

von aus, dass auch im Falle eines Universitätsstudiums, bei dem unter Anwendung der Anlage 1 Z 

3.8 des Universitäts-Studiengesetzes Studien an den Pädagogischen oder Religionspädagogischen 

Akademien anerkannt wurden, das abgeschlossene Studium an der Pädagogischen oder Religions

pädagogischen Akademie nicht vom Anspruch auf ein Studienabschlussstipendium ausschließt. 

Wien, 9. Oktober 1998 
Für die Bundesministerin: 

Dr. RONOVSKY 
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